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10Os124/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1965

Norm

StGB §1

StGB §136

Rechtssatz

Die analoge Anwendung der Bestimmung des § 467 b StG auf den unbefugten Gebrauch eines Wasserfahrzeuges, das

zum Antrieb nicht mit Maschinenkraft eingerichtet ist (Ruderboot, Segelboot), mag auch dessen Wert weit höher sein

als zB der eines Fahrrades, verstößt gegen das Analogieverbot des Art IV des Kundmachungspatentes zum Strafgesetz.
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